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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2019/20 von der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena als Dis-
sertation angenommen. Literatur und insbesondere Rechtsprechung konn-
ten bis September 2020 berücksichtigt werden.

Mein Dank gilt zuvorderst meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Dr. h.c.
Heiner Alwart. Er hat die Arbeit durchgehend mit höchstem Engagement
begleitet, beständig für geistige Impulse und tatkräftige Unterstützung ge-
sorgt und dabei zugleich immer ein hohes Maß an Freiheit und Eigenstän-
digkeit gefördert. Für seine ausgezeichnete Betreuung und die Schaffung
einer intellektuell anregenden Arbeitsatmosphäre gebührt ihm die höchste
Wertschätzung.

Daneben danke ich Herrn Prof. Dr. Florian Knauer für die rasche Er-
stellung des Zweitgutachtens. Ihm und Herrn Prof. Dr. Christian Fischer bin
ich zudem zu Dank verpflichtet, dass sie die Disputation trotz Behinderun-
gen durch die Covid–19-Pandemie derart unkompliziert ermöglicht haben.

Der Studienstiftung des Deutschen Volkes möchte ich für die Förderung
durch ein Promotionsstipendium danken, vor allem auch für das damit ver-
bundene ideelle Angebot, aus dem ich wertvolle Anregungen mitnehmen
konnte. Der Stiftung Apfelbaum und insbesondere Herrn Dr. Hans-Martin
Schmidt danke ich herzlich für die finanzielle Unterstützung bei der Druck-
legung. In diesem Zusammenhang gilt mein Dank auch dem Verlag Mohr
Siebeck für die Aufnahme dieser Arbeit in sein Verlagsprogramm.

Überaus dankbar bin ich zudem meinen Lehrstuhl-Kolleginnen, Dr.
Amina Hoppe, Dr. Katharina Krämer und Dr. Carolin Weiß für die ange-
nehme Zusammenarbeit, fruchtbare fachliche Gespräche und dass sie mir
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite standen. Zählen konnte ich auch immer
auf Zuspruch und Beistand meiner Freundinnen und Freunde. Dass ich die
Promotionszeit über weite Teile gemeinsam mit meinen langjährigen Freun-
dinnen Niovy Sarakinis und Jana Schneider bestreiten durfte, freut mich
ganz besonders. Der wechselseitige Erfahrungsaustausch ermutigte und mo-
tivierte mich immer wieder.

Meiner Mutter möchte ich meinen tiefen Dank dafür aussprechen, dass
sie, seit ich denken kann, Neugier und Wissensdurst ermuntert und gefördert
und damit meinen Lebensweg geprägt hat.
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VI Vorwort

Zu guter Letzt gilt mein größter Dank Franziska Weyrich und Philipp
Franke, die nicht nur das Korrekturlesen dieser Arbeit übernommen haben,
sondern die auch sonst immer für mich da sind und deren Verständnis und
Bestätigung dieses Projekt maßgeblich seinen Erfolg verdankt. Ihnen widme
ich dieses Buch.

Jena, im Januar 2021 Hanna Weyrich
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Einleitung: Programmatik und Methoden

„Die rechtstheoretischen Grundbegriffe geben dem juristischen Denken festen Halt und
zielsichere Richtung. Sie müssen dem Juristen bei der Auslegung und Anwendung jeder
einzelnen prozessualen Bestimmung gegenwärtig sein; dann bewahren sie ihn vor einem
schwankenden Pragmatismus.“ – Eberhard Schmidt1

Das Strafrecht befindet sich gegenwärtig im Umbruch. Die der Straflegiti-
mation dienenden Straftheorien und die Ausgestaltung des Strafprozesses
sind dabei ebenso im Fluss wie das Grundverständnis davon, was überhaupt
von der Institution Strafe zu erwarten ist.

Aufgrund ihrer praktischen Bedeutung sind die Veränderungen des Straf-
prozesses besonders offensichtlich. Sie betreffen verschiedene Aspekte der
Prozessführung und lassen sich trotz gewisser Überschneidungen und Wech-
selwirkungen untereinander in vier zentralen Erscheinungsformen beschrei-
ben: Die Ökonomisierung des Prozesses, die im Zeichen wirtschaftlicher Ef-
fizienz der Strafverfolgung steht, eine zunehmende Prägung durch die Me-
dienpräsenz im Prozess, die sich als Medialisierung bezeichnen lässt, eine
Politisierung, die allgemeine gesellschaftliche Aufarbeitung in das prozessu-
ale Forum hineinträgt sowie eine Opferausrichtung und Psychologisierung.
Zusammen führen diese Entwicklungen zu strukturellen Veränderungen des
Prozesses, der sich dadurch zunehmend von der ursprünglichen Prozesskon-
zeption der Strafprozessordnung entfernt. So kommt es zu Auflösungser-
scheinungen der ursprünglich bestehenden Strukturen.

Diese einzelnen Aspekte der Ökonomisierung, Medialisierung, Politisie-
rung und Opferausrichtung werden nur teilweise als zusammenhängende
Entwicklung thematisiert. So weist Eser 1992 auf die Justizüberforderung
mit der Konsequenz von Absprachen, einen veränderten Umgang in der
Opferbeteiligung und eine Pervertierung der Öffentlichkeit durch die Mas-
senmedien als strukturelle Veränderungen am Prozess hin.2 Auch Prittwitz
greift ähnliche Phänomene in Bezug auf die Medienöffentlichkeit, die Op-
ferbeteiligung, historische Aufarbeitung, Läuterung und Dokumentation
von Staatsversagen auf.3 In der nicht-rechtswissenschaftlichen Außenwahr-

1 Schmidt, Lehrkommentar zur Strafprozeßordnung und zum Gerichtsverfassungsge-
setz (1), 4.

2 Eser, ZStW 1992, 361.
3 Prittwitz, in: GS Weßlau, 253.
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nehmung werden diese Veränderungen ebenfalls bemerkt, wie ein Beitrag der
Journalistin Friedrichsen zeigt, der im Schwerpunkt auf die Verschiebungen
im Bereich der Medien sowie die Verständigung eingeht, aber auch auf die
zunehmende Bedeutung der Opfer und Nebenklage.4

Eine Einordnung vergleichbarer Beobachtungen in einen größeren Zu-
sammenhang des allgemeinen Strafverständnisses nimmt jüngst Zabel vor.5

Sie werden dort als Erscheinungsformen eines „postreformierten Prozesses“
zusammengefasst und es wird die Frage aufgeworfen, inwiefern ein solcher
postreformierter Prozess sich noch in bestehende Legitimationsmodelle der
Strafe insgesamt einfügt.6

Die Dimension der Legitimation durch die Straftheorien angesichts dieser
prozessualen Strukturveränderungen ist jedoch noch wenig thematisiert.
Tatsächlich greifen aktuelle Untersuchungen zu den einzelnen Veränderun-
gen auf prozessualer Ebene zwar neuerdings immer mehr die Frage auf, in-
wiefern diese sich in die bestehenden Legitimations- und Rechtfertigungs-
theorien einfügen. So untersucht Schmitz-Remberg die Verständigung auf
ihre Kompatibilität mit den Straftheorien7 und Pielow betrachtet die mediale
Ausgestaltung des öffentlichen Strafverfahrens im Lichte der Straftheorien.8

Gesamtbetrachtungen dieser Entwicklungen und ihre Wirkung auf das Le-
gitimationssystem sind bisher hingegen eher rar, doch machen diese punk-
tuellen Analysen die Notwendigkeit deutlich, eine kritische Einordnung die-
ser Phänomene in das Gesamtsystem der Strafe und die zugrunde gelegten
Rechtfertigungstheorien vorzunehmen.

Ein notwendiger Zusammenhang zwischen der theoretischen Legitima-
tion von Strafe und der Prozessgestaltung ergibt sich schon aus der Grund-
funktion des Prozesses: durch den Prozess, geregelt durch das Verfahrens-
recht, beginnt das materielle Recht erst real zu existieren.9 Die hinter dem
materiellen Strafrecht stehenden Ideen und Ideale, einschließlich der legiti-
mierenden Straftheorien sind also darauf angewiesen, durch eine entspre-
chende Ausgestaltung des Strafverfahrens in Realität zu erwachsen. Zu
Recht wird daher verschiedenen Orts davon ausgegangen, dass sich die Straf-
theorien auf den Strafprozess auswirken. Pawlik beispielsweise nimmt an,
dass das gesamte Strafrechtssystem, einschließlich der Grundzüge des Ver-
fahrensrechts, durch die zugrunde gelegten Straftheorien bestimmt wird.10

Ebenso äußert Hörnle, dass was bestraft werde und wie bestraft werde, maß-

4 Friedrichsen, StV 2012, 631.
5 Zabel, GA 2011, 347; Zabel, Die Ordnung des Strafrechts.
6 Zabel, Die Ordnung des Strafrechts, 9.
7 Schmitz-Remberg, Verständigung und positive Generalprävention.
8 Pielow, Öffentliches Strafverfahren – Öffentliche Strafen.
9 Vgl. Löwe/Rosenberg (27)/Kühne, Einleitung, B Rn. 9.
10 Pawlik, Person, Subjekt, Bürger, 13.
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geblich davon abhänge, warum Strafe verhängt würde.11 Das Strafsystem
muss demnach im Gesamtzusammenhang gesehen werden: größere Verän-
derungen auf der Ebene der Strafrealität sind daher auch auf Wechselwir-
kungen mit anderen Ebenen der Strafe zu untersuchen.

Wie wichtig dabei die rechtstheoretische Grundlage für die Legitimität des
gelebten Strafrechts in Gestalt des Strafprozesses ist, wenn dieses sich nicht in
der Beliebigkeit eines „schwankenden Pragmatismus“ verlieren soll, kommt
auch in dem vorangestellten Zitat Schmidts deutlich zum Ausdruck.

So selbstverständlich diese Grundprämisse erscheint, so wird doch nicht
einheitlich beantwortet, welche Konsequenzen aus eventuellen Friktionen zu
ziehen sind. Einerseits werden Widersprüche zwischen Straftheorie und
Rechtswirklichkeit für ein Anzeichen gehalten, dass es der Realität an Le-
gitimität fehlt und sie daher anzupassen ist.12 Andererseits sind die Straftheo-
rien in ihrer Ausrichtung immer auch zeit- und kulturabhängig.13 Tatsächlich
ist wohl davon auszugehen, dass ein gewisses Wechselwirkungsverhältnis
zwischen Theorie und Praxis besteht. Das erschwert es jedoch zu erkennen,
ob eine neue theoretische Ausrichtung praktische Entwicklungen ermöglicht
oder ob umgekehrt Veränderungen in der Praxis erst ein theoretisches Um-
denken nach sich ziehen.14 Gerade dieser wechselseitig prägende Einfluss
macht es erforderlich, die Gesamtheit des Strafens im Blick zu behalten, um
zu verhindern, dass sich Entwicklungen innerhalb eines solchen Wechselwir-
kungsverhältnisses allzu unkontrolliert verselbstständigen.

Im Folgenden sollen daher im ersten Teil zunächst die heutige Rechtswirk-
lichkeit und der gegenwärtige Stand der Straftheoriendebatte dargestellt wer-
den. Anschließend ist zum einen zu analysieren, ob die Theorien diese Pro-
zessrealität erfassen und zum anderen, inwiefern die herrschenden Theorien
überhaupt Legitimationswirkung entfalten können und wie sich die hier zu
Tage tretende Legitimationsproblematik in das moderne Verständnis von
Strafe und die Erwartungen an diese Institution einfügt. Dabei ist zu klären,
welche Anforderungen an eine straftheoretische Legitimation zu stellen sind.
Aus den hieraus gewonnenen Erkenntnissen soll im zweiten Teil ein straf-
theoretisches Modell entwickelt werden, das der zunehmenden Komplexität
eines modernen Strafsystems grundsätzlich gewachsen, dabei aber in der
Lage ist, klare Grenzen legitimer Strafverfolgung aufzuzeigen. Anhand die-
ses Modells sind schließlich die beschriebenen Prozessveränderungen kri-
tisch zu durchleuchten.

Faktische und normative Entwicklungen in der Prozessrealität und der
straftheoretischen Legitimationsgrundlage müssen also wechselseitig be-

11 Hörnle, JZ 2006, 950, 957.
12 So Greco, Lebendiges und Totes in Feuerbachs Straftheorie, 204.
13 Vgl. Hassemer, Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, 284 f.
14 Schmidhäuser, Vom Sinn der Strafe, 34.
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trachtet werden. Das erfordert einen rechtstheoretischen Ansatz, der es er-
laubt, Sinnhaftigkeit und Zweckmäßigkeit der gegenwärtigen Strafrealität
anhand abstrakter Kriterien zu bewerten. Das ist nur durch Beobachtung
und Analyse dieser Rechtswirklichkeit möglich.

Die Beobachtungen, die im ersten Kapitel gemacht werden, sollen daher
einen Eindruck von den verschiedenen Entgrenzungserscheinungen vermit-
teln. Eine empirische Auswertung der einzelnen Phänomene ist dabei schon
aufgrund ihres diffusen und häufig latenten Auftretens kaum möglich. Teil-
weise lassen sie sich zwar durch quantitative Erhebungen fassen, teilweise
kommt es aber auch gerade auf die allgemeine Wahrnehmung an, die oftmals
nicht empirisch feststellbar ist, sich aber in öffentlicher Berichterstattung und
Wortmeldung widerspiegelt.15 Insofern ist häufig auch auf Einzelfälle zu re-
kurrieren, die einerseits Kristallisationspunkt einer bestimmten Entwick-
lung, andererseits aber auch Anlass für eine bestimmte Reaktion sein kön-
nen. Entscheidend ist, dass eine Rückwirkung auf den Prozess und seine
Strukturen erfolgt, sei es durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Justiz-
praxis. Was der Prozess aufnimmt, ist nämlich ebenfalls oft nicht auf eine
empirische Analyse gestützt, sondern folgt dem diffusen Entwicklungsver-
lauf eher reflexartig als systematisch.

Zugleich drängt die daraus erwachsende Strafrealität zu der Frage, wie der
Prozess tatsächlich ausgestaltet sein sollte, und verlangt nach einer straf-
rechtsphilosophischen Klärung,16 wenn es um die Entscheidung für ein straf-
theoretisches Modell geht.

Methodisch entspricht das hier gewählte Vorgehen am ehesten einer
hermeneutisch-analytischen Rechtslehre, mit der ein „Horizont-Apriori“
geschaffen werden soll.17 Das bedeutet, dass Aussagen über typische Rechts-
probleme einer modernen Gesellschaft getroffen werden, ohne sich in
unverbindlicher Beliebigkeit zu verlieren, indem Form und Gestalt der

15 Vgl. zur Problematik empirischer Erkenntnisgewinne für die Fragen der Rechtswis-
senschaft im Spannungsfeld zwischen Verfahrensrecht und Verfahrenswirklichkeit, Theo-
rie und Praxis: Löwe/Rosenberg (27)/Kühne, Einleitung, B Rn. 66 ff.

16 Vgl. Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, Rn. 21 f., wonach Rechtstheorie eher der
Versuch ist, ein konkretes Recht und Rechtssystem in seinen realen Funktionsabläufen zu
begreifen, während es bei der Rechtsphilosophie um das normative „Warum?“ hinter dieser
Rechtsrealität geht. Die vorliegende Arbeit tangiert insofern beide Ebenen, indem einer-
seits die reale Situation analysiert und eingeordnet wird (rechtstheoretisch) und anderer-
seits dahinterstehende Begründungen für eine kritische Bewertung der Legitimierbarkeit
dieser Realität herangezogen werden (rechtsphilosophisch). Zugleich wird von Rüthers/
Fischer/Birk ein gewisses Verschwimmen dieser verschiedenen Zweige angenommen
(Rn. 20) und an anderer Stelle werden diese Teilbereiche als unterschiedliche Funktionen
der Rechtstheorie aufgefasst, nämlich eine empirische, eine analytische und schließlich eine
normative (Rn. 24–26; zusammenfassend Rn. 47).

17 Alwart, JZ 1990, 883, 885.
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Rechtskultur wirklichkeitsbezogen auf einen abstrakten Nenner gebracht
werden.18

Ein solcher Ansatz hat den Vorzug, dass er auf eine Verknüpfung von
sozialer Wirklichkeit, Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie ausgerich-
tet ist,19 weswegen er dieser Arbeit zugrunde gelegt wird. Es geht also zugleich
darum, die Realität des Rechts zu verstehen und dessen Grundgehalt im
Bewusstsein einer gewissen Relativität und Veränderlichkeit dieser gesell-
schaftlich bedingten Normenordnung zu erfassen,20 dabei aber das Verständ-
nis des Rechts als „einheitliches, logisch geordnetes Ganzes“ zu begreifen,
das sodann notwendigerweise gewisse Systematiken und Strukturen ausbil-
det.21 So wird schon konzeptionell die Spannung abgebildet, die sich im
Recht zwangsläufig daraus ergibt, dass zwar einerseits die Relativität der
Gesellschaftsordnung zu akzeptieren ist, eine völlige Beliebigkeit der geleb-
ten Realität mithilfe gewachsener Strukturen aber andererseits zugleich ver-
hindert werden muss.22

Da gerade in der Auseinandersetzung mit straftheoretischen Fragen Be-
grifflichkeiten zwar eine entscheidende Rolle spielen,23 jedoch nicht immer
einheitlich verwendet werden und so für eine gewisse Verwirrung sorgen kön-
nen, sollen im Folgenden noch einige zentrale Begriffe und Konzepte geklärt
und wenn nötig voneinander abgegrenzt werden.

Oftmals werden die Begriffe von Straftheorien, Strafrechtstheorien und
Strafzwecktheorien synonym verwendet, was zu Unschärfen in der Diskus-
sion führt.24 „Straftheorien“ soll hier als Oberbegriff für die existierenden
Rechtfertigungstheorien verwendet werden, er meint also die absolute Theo-
rie, die verschiedenen relativen Theorien sowie die expressive Theorie.25

18 Alwart, JZ 1990, 883, 885; Schönwälder-Kuntze, Philosophische Methoden zur Ein-
führung, 85 ff.

19 Vgl. Alwart, JZ 1990, 883, 885.
20 Alwart, JZ 1990, 883, 885; Schönwälder-Kuntze, Philosophische Methoden zur Ein-

führung, 85 ff., wo als Charakteristik eines hermeneutischen Ansatzes einerseits die grund-
sätzliche Veränderlichkeit gesellschaftlicher und damit auch normativer Realitäten aner-
kannt wird, diese aber andererseits ein ständiges Neu-Verstehen und Hinterfragen dieser
Situation erforderlich macht, s. insb. 86 f.

21 Weinberger, Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftsforschung 1973, 356, 358 f., über
eine strukturanalytische Jurisprudenz in Anknüpfung an rechtstheoretische Traditionen
von Austin über Kelsen, Hart und andere Rechtstheoretiker.

22 Vgl. auch Hörnle, in: FS 200 Jahre Juristische Fakultät der HU Berlin, 1265, 1275 f.,
wo sie ebenfalls eine analytische Strafrechtsphilosophie fordert, in der „Rationalität, Be-
griffsklärung, Widerspruchsfreiheit und Kohärenz“ gefragt seien.

23 Vgl. Hörnle, in: FS 200 Jahre Juristische Fakultät der HU Berlin, 1265, 1275.
24 Vgl. zur Problematik Greco, Lebendiges und Totes in Feuerbachs Straftheorie, 203 f.
25 Detailliert zu den einzelnen Straftheorien, s. Kap. 2.
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Strafzwecke und folglich auch die Strafzwecktheorien enthalten bereits
begrifflich eine konsequentialistische Ausrichtung („Zweck“) und können
daher von vornherein nur für die folgenorientierten relativen Straftheorien
gelten, nicht hingegen für absolute Straftheorien, denen eine Zweckausrich-
tung gerade fehlt.

Eine weitere Unterscheidung wird zwischen Straftheorien und Straf-
rechtstheorien vorgenommen, je nachdem ob es um die Aufgaben der Strafe
und ihrer Rechtfertigung in ihrer konkreten Wirkung gegenüber dem Be-
straften geht oder um die Ziele und Aufgaben des Strafrechts als solchem.26

Die darin anklingende Unterscheidung zwischen der Rechtfertigung der
Strafe, beziehungsweise des Strafrechts als Institution, und der Strafe in ihrer
realen Ausübung wird einen zentralen Punkt der vorliegenden Arbeit aus-
machen, wobei der Begriff der Strafrechtstheorien aufgrund der Verwechs-
lungsgefahr eher zu vermeiden ist und die Rechtfertigung auf institutioneller
Ebene deswegen durch „Rahmentheorien“ erfolgen wird, die Rechtfertigung
der realen Strafumsetzung hingegen durch die Straftheorien im engeren
Sinne.27

26 Vgl. z.B. Hassemer, Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, 281 f.; Schmid-
häuser, Strafrecht AT, 2. Kap. Rn. 4.

27 Dazu mehr in Kap. 4.



000023 Mohr/Mono/Preview 04.02.21 15:47

Erster Teil

Analyse des entgrenzten Strafverfahrens
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Kapitel 1

Ausprägungen des entgrenzten Strafverfahrens

Der Strafprozess ist gegenwärtig Veränderungen ausgesetzt, die ihn zuneh-
mend von seinen Wurzeln im sogenannten „reformierten Strafprozess“1 ent-
fernen. Einige dieser Veränderungen betreffen eher das Ermittlungs-, andere
das Hauptverfahren, teils ist es auch gerade das Verhältnis dieser beiden
Verfahrensabschnitte zueinander, das sich wandelt. Dabei scheinen die ein-
zelnen Umformungen oftmals gar nicht so gravierend, vor allem da sie sich
nicht selten langsam und sukzessive durchsetzen. Erst wenn man von diesen
Entwicklungs- und Veränderungsprozessen einen Schritt zurücktritt und die
moderne Konflikterledigung insgesamt im Vergleich zu den Ursprüngen im
reformierten Prozess betrachtet, wird ihr Ausmaß deutlich. Ihnen allen ist
gemein, dass prozessexterne Interessen auf verschiedene Weise die strafpro-
zessuale Struktur verändern. Der Prozess reagiert auf die so zunehmend ent-
stehende Komplexität, indem er sich für diese Interessen öffnet, teilweise
unter Auflösung seiner eigentlichen Strukturen. Den Prozessstrukturen
droht auf diese Weise, eine klare Kontur verloren zu gehen. Insgesamt kön-
nen diese Veränderungen als Entgrenzungen des Strafprozesses bezeichnet
werden.

Ausgangs- und Vergleichspunkt für jede Untersuchung des Strafprozes-
ses, ist nach wie vor das Normalverfahren des reformierten Strafprozesses.2

Dieses hatte sich im 19. Jahrhundert sukzessive herausgebildet und wurde in
der Reichsstrafprozessordnung von 1877 positiviert.3 Dort kulminierten die
seit der Märzrevolution und Paulskirchenverfassung unternommenen Be-
mühungen um ein deutschlandweit einheitliches Strafverfahren4 in einer
liberal-rechtsstaatlichen Ansprüchen verpflichteten Verfahrensordnung.5

Diese neue Prozessordnung sollte die staatliche Strafgewalt auf rationale

1 Zum reformierten Prozess statt vieler: Roxin, Strafverfahrensrecht, § 70 Rn. 8; Rüping/
Jerouschek, Grundriss der Strafrechtsgeschichte, Rn. 243 ff.

2 Zum Begriff des „Normalverfahrens“ vgl. Fezer, ZStW 1994, 1, 2 ff.; Fezer, StV 1995,
263; Zabel, Die Ordnung des Strafrechts, 449.

3 Allgemein zur historischen Entwicklung des Strafverfahrens und der StPO seit dem
19. Jahrhundert: Roxin, Strafverfahrensrecht, Kap. 15.

4 Löwe/Rosenberg (27)/Kühne, Einleitung, F Rn. 5.
5 Eser, ZStW 1992, 361, 363 ff.; Weigend, ZStW 1992, 486.
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Weise legitimieren.6 Sie ist geprägt von den Grundsätzen eines in den Jahr-
zehnten zuvor von Denkern wie Kant und Feuerbach entwickelten aufge-
klärten Strafrechts7 und den Forderungen nach effizienter Wahrheitserkun-
dung, gesichert durch Öffentlichkeit und Mündlichkeit des Verfahrens.8 Mit
dieser Programmatik und präzisen Regelungstechnik war der reformierte
Prozess ein Prototyp des rechtsstaatlich-liberalen Strafverfahrens kontinen-
taleuropäischen Zuschnitts.9 Der reformierte Prozess ist insofern immer auch
in seiner Stoßrichtung als Gegenmodell und Weiterentwicklung des altdeut-
schen, gemeinrechtlichen Inquisitionsprozesses, der geheim und schriftlich
geführt wurde, und den daraus erwachsenden Nachteilen zu sehen.10 Zentrale
Prozessgrundsätze wie Akkusations-, Offizial- und Legalitätsprinzip ver-
pflichten diesen Prozesstyp neuen Charakters auf den liberalen Rechtsstaat.11

Damit wird der reformierte Strafprozess zugleich zum „Machtbegrenzungs-
instrument“,12 das staatliche Herrschaft und ihre Übergriffigkeit gegen den
einzelnen Bürger einhegen und relativieren soll und eine echte Legitimation
dieser Strafgewalt erst durch die komplexe interne Ausbalancierung von
Macht schafft.13

Eine erste einschneidende Modifikation erfuhr der reformierte Strafpro-
zess 1924 durch die finanzpolitisch motivierte „Lex Emminger“, die mit ihrer
Abschaffung der Geschworenengerichte und Ausweitungen der Einzelrich-
terzuständigkeit und des Strafbefehlsverfahrens grundlegende Strukturver-
änderungen dieses Prozessgleichgewichts herbeiführte und als Krise des
rechtsstaatlichen Strafprozesses empfunden wurde.14

Dass diese Änderungen letztlich nicht zum Ende des Rechtsstaats führten,
mag dazu verleiten, auch die aktuellen Sorgen angesichts der Prozessent-
grenzungen für übertrieben zu halten, selbst wenn sie die Verfahrensstruktur
vergleichbar stark tangieren wie ihrerzeit die Emminger’sche Gesetzge-
bung.15 Um das Ausmaß beurteilen zu können, gilt es, einen Überblick über
die aktuellen Veränderungen und ihr Zusammenwirken zu schaffen, der es
erlaubt, im weiteren Verlauf die Auswirkung auf die Prozessstruktur und ihre
Konstanten zu beurteilen.

6 Vgl. Zabel, Die Ordnung des Strafrechts, 263.
7 Vgl. Zabel, Die Ordnung des Strafrechts, 264 ff.
8 Vgl. Zabeli, Die Ordnung des Strafrechts, 267 f.
9 Weigend, ZStW 1992, 486.
10 Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, § 17 Rn. 3.
11 Vgl. zu den Prozessgrundsätzen und ihren Hintergründen Roxin/Schünemann, Straf-

verfahrensrecht, § 10; s. zur Einordnung der Prozessmaximen in zentrale Verfahrenscha-
rakteristika auch unten Kap. 4 IV. 2.

12 Zabel, Die Ordnung des Strafrechts, 651.
13 Vgl. Zabel, Die Ordnung des Strafrechts, 271.
14 Hoyer, in: FS Beck (Rechtswissenschaft und Rechtsliteratur im 20. Jahrhundert),

799, 801 ff., m.w.N.
15 Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, § 17 Rn. 8b.
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